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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Röntgenuntersuchungsgerät mit 
– einer Röntgenquelle zum Erzeugen von Röntgenbildern und
– einem Bildanalysesystem
– zum lokalen Ableiten von zeitlichen Helligkeitsschwankungen in einem Röntgenbild aus den genannten 
Röntgenbildern und
– zum Ableiten eines globalen Dosisregelsignals in Abhängigkeit von den genannten Helligkeitsschwankun-
gen, um die Röntgenquelle zu steuern.

[0002] Ein derartiges Röntgenuntersuchungsgerät ist aus der deutschen Offenlegungsschrift DE 43 28 784
bekannt.

[0003] Der Bildprozessor des bekannten Röntgenuntersuchungsgerätes ist ein zeitliches rekursives Filter, 
das das verarbeitete Bild als zeitlich gefiltertes Bild aus dem Röntgenbild ableitet. Das bekannte Röntgenun-
tersuchungsgerät umfasst ein Bildanalysesystem mit einem Bewegungsdetektionsmodul zum Ableiten von 
Helligkeitsschwankungen in dem verarbeiteten Bild, die auf Bewegung in dem verarbeiteten Bild zurückzufüh-
ren sind. Insbesondere berechnet das Bewegungsdetektionsmodul diese Helligkeitsschwankungen als Unter-
schiede zwischen Helligkeitswerten bei aufeinander folgenden Zeitpunkten und in der gleichen räumlichen Po-
sition in dem verarbeiteten Bild. Eine Menge an Bewegung in dem Röntgenbild wird aus solchen Unterschie-
den zwischen Helligkeitswerten mit Hilfe von Fuzzy-Logik-Regeln geschätzt. Die Bewegung in dem verarbei-
teten Bild ist eine Bewegung in dem zeitlich gefilterten Bild. Die Röntgenquelle des bekannten Röntgenunter-
suchungsgerätes wird auf Basis der Menge an Bewegung eingestellt, wie sie aus den Unterschieden zwischen 
den Helligkeitswerten geschätzt worden ist. Insbesondere wird die Röntgenquelle so eingestellt, dass sie eine 
hohe Röntgendosis erzeugt, wenn die Menge an Bewegung groß ist, und eine niedrige Röntgendosis, wenn 
die Menge an Bewegung klein ist.

[0004] Das bekannte Röntgenuntersuchungsgerät nutzt eine ziemlich rohe Schätzung der Menge an Bewe-
gung. Infolgedessen wird die Röntgenquelle bei dem bekannten Röntgenuntersuchungsgerät ziemlich unge-
nau eingestellt.

[0005] US-A-5 119 409 lehrt eine Einstellung der Helligkeit über das Dosisregelsignal in einem gepulsten 
Röntgensystem. Wenn die Gesamthelligkeit in dem derzeitigen Bild zuvor bestimmte Grenzen überschreitet, 
wird die Dosis für das folgende Bild geändert. Zeitliche Veränderungen der Helligkeit von Pixeln von aufeinan-
der folgenden Röntgenbildern werden auch detektiert, um herauszufinden, ob Bewegung auftritt. Wenn sich 
die Helligkeit einer genügenden Anzahl Pixel von einem Bild zum Folgenden ändert, wird die Impulsrate, d. h. 
die Aktualisierungszeit zwischen aufeinander folgenden Bildern verändert, um eine Echtzeitabbildung zu rea-
lisieren.

[0006] EP-A-0 779 770 lehrt eine unabhängige Einstellung der Helligkeitsregelung mittels Röntgendosisrege-
lung, Regelung des dynamischen Videobereichs und Display-Amplitudenregelung. Röntgendosisreglung be-
ruht auf der Spitzen- und Mittelhelligkeit des derzeitigen Bildes.

[0007] Der Erfindung liegt als Aufgabe zugrunde, ein Röntgenuntersuchungsgerät zu verschaffen, das eine 
genauere Einstellung der Röntgenquelle bewirken kann. Eine besondere Aufgabe der Erfindung ist, ein Rönt-
genuntersuchungsgerät zu verschaffen, mit dem eine genaue Einstellung der Röntgenquelle erreicht werden 
kann, wobei die Menge an Bewegung in dem Röntgenbild für die Einstellung der Röntgenquelle genauer be-
rücksichtigt wird.

[0008] Diese Aufgabe wird durch ein erfindungsgemäßes Röntgenuntersuchungsgerät gelöst, das durch die 
angefügten Ansprüche definiert wird.

[0009] Gemäß der Erfindung wird auf Basis der Verteilung von Helligkeitsschwankungen bestimmt, in wel-
chem Ausmaß das Röntgenbild durch Rauschen und Bewegung in dem Röntgenbild beeinflusst wird. Lokale 
Information, wie lokale Helligkeitsschwankungen, wird in einem Dosisregelsignal zusammengefasst, das eine 
genaue und globale, d. h. umfassende Darstellung der Menge an Bewegung in dem Röntgenbild ist. Es hat 
sich gezeigt, dass Helligkeitsschwankungen aufgrund von lokalen Bildverfälschungen und Helligkeitsschwan-
kungen aufgrund von Veränderungen in signifikanten Gebieten des Röntgenbildes unterschiedliche Verteilun-
gen von Helligkeitsschwankungen bewirken. Die Verteilung von Helligkeitsschwankungen erlaubt es, Verfäl-
schungen des Röntgenbildes, die die Diagnosequalität nicht wesentlich beeinflussen, von Bildverfälschungen 
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zu unterscheiden, die die Diagnosequalität des Röntgenbildes verschlechtern. Die Diagnosequalität des Bildes 
ist hoch, wenn kleine Details mit geringem Kontrast in dem Bild deutlich sichtbar sind.

[0010] Das Dosisregelsignal steuert die Röntgenquelle, insbesondere steuert das Dosisregelsignal eine 
Hochspannungsversorgung für die Röntgenquelle. Auf Basis des Dosissignals wird die Röntgenquelle so ein-
gestellt, dass die Röntgendosis niedrig gehalten wird, wenn nur nicht signifikante Bildverfälschungen auftreten, 
und die Röntgendosis wird auf einen höheren Wert eingestellt, wenn signifikante Teile des Röntgenbildes be-
einflusst werden. Die nichtsignifikanten Verfälschungen beeinflussen die Diagnosequalität des Röntgenbildes 
kaum, während signifikante Verfälschungen die Diagnosequalität ernsthaft verschlechtern. Besonders wenn 
es bei einer niedrigen Röntgendosis vorkommt, das nur nichtsignifikante Bildverfälschungen in dem Röntgen-
bild auftreten, werden solche isolierten Bildverfälschungen vorzugsweise durch Filterung des Röntgenbildes 
verringert. Solche isolierten Bildverfälschungen, infolge von Röntgenquantenrauschen, werden vorzugsweise 
durch Filterung verringert, statt sie zu vermeiden indem eine höhere Röntgendosis verwendet wird. Nichtsig-
nifikante Bildverfälschungen werden beispielsweise durch zweifelhafte isolierte Helligkeitsschwankungen ver-
ursacht oder durch kleine Helligkeitsschwankungen. Signifikante Bildveränderungen werden beispielsweise 
durch Bewegung in dem Röntgenbild verursacht, wobei solche Bewegung auf einen sich bewegenden Kathe-
ter, das Schlagen des Herzens des Patienten oder die Atembewegung des Patienten zurückgeführt werden 
kann. In Gebieten, wo eine solche signifikante Änderung auftritt, können Bildverfälschungen infolge von bei-
spielsweise Röntgenquantenrauschen nicht durch rekursive Filterung entfernt werden. Wenn nämlich rekursi-
ve Filterung auf Abschnitte im Röntgenbild angewendet wird, die eine signifikante Menge an Bewegung ent-
halten, wird eine Reihe von Nachbildern des bewegenden Abschnitts erzeugt. Eine solche Serie von Nachbil-
dern ergibt den Eindruck, dass der bewegende Abschnitt einen Schweif von Nachbildern aufweist.

[0011] Die Röntgendosis kann eingestellt werden, indem die Energie und/oder die Intensität der von der Rönt-
genquelle ausgesendeten Röntgenstrahlen eingestellt wird.

[0012] Diese und andere Aspekte der Erfindung sollen anhand der in den abhängigen Ansprüchen definierten 
Ausführungsformen erläutert werden.

[0013] Bei einer bevorzugten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Röntgenuntersuchungsgerätes 
wird die Verteilung von Helligkeitsschwankungen lieber aus einem verarbeiteten Bild abgeleitet als direkt aus 
dem Röntgenbild. Die Bildverarbeitung kann rekursive zeitliche Filterung oder räumliche Filterung der Hellig-
keitswerte des Röntgenbildes beinhalten. Insbesondere beinhaltet die Bildverarbeitung adaptive rekursive zeit-
liche Filterung, die in Abhängigkeit von einer Menge an Bewegung in dem Röntgenbild eingestellt wird. Die 
Röntgendosis wird auf Basis des verarbeiteten Bildes geregelt, weil das Dosisregelsignal aus einer Verteilung 
von Helligkeitsschwankungen in dem verarbeiteten Bild abgeleitet wird. So wird erreicht, dass Schwankungen 
oder Änderungen in der Bildqualität infolge der Verarbeitung für die Einstellung der Röntgendosis berücksich-
tigt werden. Genaue Einstellung der Röntgendosis wird erreicht; die Röntgendosis ist besonders geeignet, um 
ein verarbeitetes Bild mit hoher Diagnosequalität zu realisieren, und es wird eine verhältnismäßig geringe 
Röntgendosis verwendet. Das verarbeitete Bild wird wiedergegeben und als technische Hilfe zum Erstellen ei-
ner Diagnose verwendet.

[0014] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Röntgenuntersuchungsge-
rätes werden die Helligkeitsschwankungen aus einem Vergleich zwischen früheren Helligkeitswerten des ver-
arbeiteten Bildes und derzeitigen Helligkeitswerten des Röntgenbildes abgeleitet. Unterschiede zwischen ent-
sprechenden früheren Helligkeitswerten des verarbeiteten, d. h. gefilterten Bildes und derzeitigen Helligkeits-
werten des Röntgenbildes stellen besonders hauptsächliche Veränderungen in dem Röntgenbild infolge von 
Bewegung dar, wenn solche Unterschiede groß sind. Unterschiede geringer Größe sind jedoch im Wesentli-
chen auf kleine durch Röntgenrauschen verursachte Veränderungen zurückzuführen. Insbesondere erstreckt 
sich eine Bewegung in dem Bild normalerweise über eine ziemlich große Anzahl von Pixeln und führt somit zu 
Helligkeitsschwankungen von etwa der gleichen Größenordnung in vielen Pixeln, während isolierte Helligkeits-
schwankungen wahrscheinlich auf Rauschen zurückzuführen sind.

[0015] Bei einer weiteren bevorzugten Ausführungsform eines erfindungsgemäßen Röntgenuntersuchungs-
gerätes wird die Verteilung von Helligkeitsschwankungen auf Basis einer Bewegungsgröße gebildet, die eine 
Funktion der Helligkeitsschwankungen ist. Somit wird die Verteilung faktisch aus Werten der Bewegungsgröße 
gebildet. Die Bewegungsgröße ist eine abnehmende Funktion der Helligkeitsschwankungen. Vorzugsweise 
hat die Bewegungsgröße eine verlaufende Schwelle, da für relativ große Helligkeitsschwankungen die Größe 
der Bewegungsgröße gering ist, und für kleine Helligkeitsschwankungen ist die Bewegungsgröße groß. Für 
entweder sehr kleine oder sehr große Helligkeitsschwankungen variiert die Bewegungsgröße nur sehr wenig 
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als Funktion der Helligkeitsschwankungen; in einem Zwischenbereich zwischen kleinen und großen Hellig-
keitsschwankungen gibt es einen Übergangsbereich, in dem die Bewegungsgröße graduell variiert. Der Zwi-
schenbereich der Helligkeitsschwankungen trennt kleine Helligkeitsschwankungen, die hauptsächlich auf 
Röntgenquantenrauschen zurückzuführen sind, graduell von großen Helligkeitsschwankungen, die haupt-
sächlich auf Bewegung in dem Röntgenbild zurückzuführen sind. Es hat sich gezeigt, dass der Übergangsbe-
reich und andere Details der Bewegungsgröße ungefähr auf empirische Weise gewählt werden können. Die 
Verteilung von Helligkeitsschwankungen auf Basis der Bewegungsgröße repräsentiert genau die Menge an 
Bewegung relativ zur Menge an Rauschen in dem Röntgenbild. Hierzu ist die Bewegungsgröße vorzugsweise 
eine Funktion der Helligkeitsschwankungen infolge von Bewegung relativ zu den Helligkeitsschwankungen 
aufgrund von Rauschen in dem Röntgenbild. Besonders die Verteilung von Helligkeitsschwankungen auf Basis 
der Bewegungsgröße, d. h. die Verteilung der Werte der Bewegungsgröße verschafft eine genaue Angabe des 
Effektes von Bildverfälschungen auf die Diagnosequalität des Röntgenbildes. Auf Basis der Verteilung der 
Werte der Bewegungsgröße wird insbesondere das Vorhandensein von wesentlichen Bildverfälschungen auf-
grund von Bewegung von kleinen oder isolierten Verfälschungen unterschieden, die die Diagnosequalität nicht 
beeinflussen oder durch Filtern des Röntgenbildes verringert werden können. Vorzugsweise werden diese Hel-
ligkeitsschwankungen aus dem verarbeiteten Bild abgeleitet, insbesondere aus einem adaptiv rekursiv zeitlich 
gefilterten Bild. Die rekursive Filterung wird vorzugsweise durch die Bewegungsgröße gesteuert, um eine 
umso stärkere Filterung zu erhalten, je weniger Bewegung es in dem Röntgenbild gibt.

[0016] Weil die Bewegungsgröße eine abnehmende Funktion der Helligkeitsschwankungen aufgrund von Be-
wegung ist, wird vermieden, dass große Helligkeitsschwankungen unabsichtlich vernachlässigt werden. Jede 
große Helligkeitsschwankung infolge von Bewegung führt zu Werten der Bewegungsgröße, die nahe bei null 
liegen, sodass solche großen Helligkeitsschwankungen bei kleinen Werten der Bewegungsgröße zu einer we-
sentlichen Komponente der Verteilung der Helligkeitsschwankungen aufgrund von Bewegung führen. Wenn 
daher die kleinen Werte der Helligkeitsschwankungen in adäquater Weise berücksichtigt werden, z. B. indem 
alle Werte der Helligkeitsschwankungen unter einem zuvor gewählten oberen Grenzwert betrachtet werden, 
können selbst sehr große Helligkeitsschwankungen infolge von Bewegung kaum übersehen werden.

[0017] Vorzugsweise wird das Dosisregelsignal aus einem Histogramm der Werte der Bewegungsgröße ab-
geleitet. Ein solches Histogramm repräsentiert die Verteilung der Werte der Bewegungsgröße, d. h. die Vertei-
lung, die auf der Bewegungsgröße der Helligkeitsschwankungen beruht. Das Histogramm von Werten der Be-
wegungsgröße umfasst die Frequenz des Auftretens von Werten der Bewegungsgröße. Das Histogramm wird 
gebildet, in dem die Werte der Bewegungsgröße in zuvor bestimmten Intervallen gesammelt werden, die übli-
cherweise als „Bins" bezeichnet werden. Das Histogramm repräsentiert die jeweilige Anzahl von Werten der 
Bewegungsgröße in den jeweiligen Bins.

[0018] Vorzugsweise wird ein Bewegungsanzeigewert aus dem Histogramm der Werte der Bewegungsgröße 
abgeleitet. Der Bewegungsanzeigewert ist genau repräsentativ für das Ausmaß wesentlicher Verfälschung des 
Röntgenbildes, die die Diagnosequalität des Röntgenbildes beeinflusst. Der Bewegungsanzeigewert erweist 
sich nämlich als ein genauer Schwellenwert, der irrelevante Helligkeitsschwankungen von wesentlichen Bild-
verfälschungen trennt. Insbesondere wird der Bewegungsanzeigewert aus einem oder mehreren unteren Per-
zentilen des Histogramms der Werte der Bewegungsgröße abgeleitet. Es zeigt sich, dass in der Praxis die Bild-
verfälschungen, die dem unteren 5%-Perzentil entsprechen, zweifelhafte Helligkeitsschwankungen sind, die 
die Diagnosequalität des Röntgenbildes kaum beeinflussen. Helligkeitsschwankungen dagegen, die dem un-
teren 10%-Perzentil entsprechen, verschlechtern bereits deutlich die Gesamtdiagnosequalität des Röntgenbil-
des. Somit werden besonders genaue Ergebnisse erhalten, wenn der Bewegungsanzeigewert aus den unte-
ren 5%- und dem unteren 10%-Perzentil des Histogramms von Werten der Bewegungsgröße abgeleitet wird. 
Das Dosisregelsignal beruht auf dem Bewegungsanzeigewert, sodass die Röntgendosis, d. h. die Energie 
und/oder Intensität der Röntgenstrahlen erhöht wird, wenn eine wesentliche Menge an Bewegung in dem Bild 
vorhanden ist, und die Röntgendosis wird nicht erhöht, wenn eventuelle Bildverfälschungen die Diagnosequa-
lität des Röntgenbildes nicht beeinflussen oder solche Bildverfälschungen durch Filtern des Röntgenbildes 
wirksam reduziert werden können.

[0019] Vorzugsweise wird der Rauschpegel in gesonderten Pixeln in dem verarbeiteten Bild aus der tatsäch-
lichen Röntgendosis, dem Rauschpegel von früheren Helligkeitswerten des verarbeiteten Bildes und dem Wert 
der Bewegungsgröße in dem relevanten Pixel berechnet. Die Rauschgröße ist vorzugsweise eine abnehmen-
de Funktion des Rauschpegels, sodass vermieden wird, dass große Helligkeitsschwankungen infolge von 
Rauschen unabsichtlich vernachlässigt werden. Die Verteilung der Rauschgröße wird aus den Werten der 
Rauschgröße in den gesonderten Pixeln in dem verarbeiteten Bild gebildet. Die Berechnung des Rauschpe-
gels in Pixeln in dem verarbeiteten Bild beruht auf der Beziehung zwischen dem Röntgenbild und dem verar-
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beiteten Bild, insbesondere wie sie durch die rekursive zeitliche Filterung gebildet ist, die durch die Bewe-
gungsgröße gesteuert wird. Wegen der Poisson-Natur des Röntgenquantenrauschens wird der Rauschpegel 
der derzeitigen Helligkeitswerte des Röntgenbildes genau aus der tatsächlichen Röntgendosis geschätzt, d. h.

[0020] aus der tatsächlichen Einstellung der Röntgenquelle. Die Verteilung der Rauschgröße ergibt, ob Hel-
ligkeitsschwankungen infolge von Rauschen Bildverfälschungen verursachen, die nicht signifikant sind oder 
ob die Bildverfälschungen signifikante Verschlechterung der Diagnosequalität des Röntgenbildes bewirken.

[0021] Vorzugsweise wird der Rauschpegel durch einen Rauschanzeigewert repräsentiert, der aus dem His-
togramm von Helligkeitsschwankungen infolge von Rauschen abgeleitet wird, besonders aus dem unteren 5%- 
und dem unteren 10%-Perzentil des Histogramms von Helligkeitsschwankungen. Insbesondere das untere 
5%-Perzentil des Histogramms scheint nicht signifikante Bildverfälschungen zu enthalten und das untere 
10%-Perzentil des Histogramms Bildverfälschungen, die groß genug sind, um die Diagnosequalität zu ver-
schlechtern. Somit wird vorzugsweise ein Rauschanzeigewert aus den unteren Perzentilen des Histogramms 
der Rauschgröße abgeleitet. Der Rauschanzeigewert bildet eine geeignete Schwelle, die nicht signifikante 
Bildverfälschungen von Verschlechterungen der Diagnosequalität unterscheidet.

[0022] Weiterhin werden die Rauschanzeigewerte und die Bewegungsanzeigewerte als Mittelwerte der unte-
ren 5%- und unteren 10%-Perzentile der Histogramme der Rauschgröße bzw. des Histogramms der Bewe-
gungsgröße abgeleitet. Auf diese Weise werden für die Rausch- und Bewegungsanzeigewerte stabile Ergeb-
nisse erhalten, sodass plötzliche Veränderungen des aus den Rausch- und Bewegungsanzeigewerten abge-
leiteten Dosisregelsignals vermieden werden.

[0023] Bei einer bevorzugten Ausführungsform des erfindungsgemäßen Röntgenuntersuchungsgerätes wird 
der Rauschpegel zukünftiger Helligkeitswerte des Röntgenbildes aus dem derzeitigen Rauschpegel des ver-
arbeiteten Bildes abgeleitet und aus der Menge an Bewegung, wie sie durch die Bewegungsgröße repräsen-
tiert wird, insbesondere durch den Bewegungsanzeigewert. Der Rauschpegel wird genau durch den Rausch-
anzeigewert repräsentiert.

[0024] In der Praxis wird das Bild während einer Zeitdauer gebildet. Während dieser Zeitdauer kann Rau-
schen und/oder Bewegung in dem Bild auftreten, sodass der Signalpegel des Bildsignals sich zeitlich ändert. 
Die Helligkeitswerte des Bildes, wie das Röntgenbild und des verarbeiteten Bildes werden in der Praxis häufig 
durch Signalpegel eines Bildsignals repräsentiert. Insbesondere ist das Bildsignal ein elektronisches Videosi-
gnal. Die Helligkeitsschwankungen werden durch Unterschiede zwischen entsprechenden Signalpegeln des 
Bildsignals bei aufeinander folgenden Zeitpunkten repräsentiert. Auch kann das Bild bei aufeinander folgenden 
Zeitpunkten während der genannten Zeitdauer als eine Serie aufeinander folgender Bilder betrachtet werden 
und analog das Bildsignal bei den genannten Zeitpunkten als aufeinander folgende Bildsignale. Helligkeits-
schwankungen werden dann durch Unterschiede von entsprechenden Signalpegeln von aufeinander folgen-
den Bildsignalen repräsentiert. Weiterhin stimmen Signalpegel des Bildsignals bei aufeinander folgenden Zeit-
punkten oder von aufeinander folgenden Bildsignalen überein, wenn sie sich auf nahezu die gleiche Position 
in dem Bild beziehen.

[0025] Ausführungsbeispiele der Erfindung sind in der Zeichnung dargestellt und werden im Folgenden näher 
beschrieben. Es zeigt:  
die einzige Figur eine schematische Darstellung eines erfindungsgemäßen Röntgenuntersuchungsgerätes.

[0026] Die Figur ist eine schematische Darstellung eines erfindungsgemäßen Röntgenuntersuchungsgerä-
tes. Die Röntgenquelle bestrahlt einen Patienten 10, der mit einem Röntgenstrahlenbündel 11 radiologisch un-
tersucht wird. Infolge von lokalen Änderungen der Röntgenabsorption in dem Patienten 10 wird auf dem Ein-
trittsschirm 21 des Röntgendetektors 20 ein Röntgenbild gebildet. Bei dem in der Figur dargestellten Beispiel 
ist der Röntgendetektor eine Röntgenbildverstärkerfernsehkette. Der Eintrittsschirm 21 des Röntgenbildver-
stärkers 22 umfasst eine Konversionsschicht 23 und eine Photokathode 24. Röntgenstrahlen, die auf die Kon-
versionsschicht einfallen, erzeugen Niederenergiestrahlung wie z. B. blaues Licht oder ultraviolette Strahlung, 
für die die Photokathode empfindlich ist. Die Niederenergiestrahlung bewirkt, dass die Photokathode Elektro-
nen emittiert. Der Röntgenbildverstärker enthält auch ein Austrittsfenster 25, auf dem eine Leuchtstoffschicht 
26 vorgesehen ist. Die Elektronen aus der Photokathode 24 werden durch ein elektronenoptisches System 19
zu der Leuchtstoffschicht geleitet, wobei das elektronenoptische System die Photokathode auf das Austritts-
fenster 25 elektronenoptisch abbildet. Die Elektronen aus der Photokathode 24 erzeugen Licht oder Infrarot-
strahlung in der Leuchtstoffschicht 26 und bilden so ein optisches Bild auf dem Austrittsfenster. Das Austritts-
fenster 25 ist mit der Fernsehkamera 27 mittels einer Optokopplung 28 optisch gekoppelt. Diese Optokopplung 
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enthält beispielsweise ein Linsensystem oder eine Faserkopplung. Die Fernsehkamera 27 enthält einen 
Bildsensor 29, die elektrische Ladungen aus dem Licht aus dem Austrittsfenster 25 ableitet. Der Bildsensor 
enthält ein Ausleseregister, um aus den elektrischen Ladungen ein elektrisches Bildsignal abzuleiten; dieses 
Signal wird einem einstellbaren Verstärker zugeführt. Der einstellbare Verstärker 30 gibt ein verstärktes Bildsi-
gnal an eine Weißkompressionsschaltung 40 ab. Die Weißkompressionsschaltung leitet aus dem verstärkten 
Bildsignal ein komprimiertes Bildsignal ab. Da die Signalpegel des verstärkten Bildsignals höher sind, sind sie 
stärker komprimiert. Vorzugsweise komprimiert die Weißkompressionsschaltung das verstärkte Bildsignal, in 
dem sie den Logarithmus der Signalpegel nimmt. Die Weißkompression wird kalibriert oder in solcher Weise 
eingestellt, dass der Dynamikbereich des komprimierten Bildsignals mit dem Eingangsbereich eines Ana-
log/Digital-Umsetzers 41 übereinstimmt. Der Analog/Digital-Umsetzer 41 leitet aus dem komprimierten Bildsi-
gnal ein digitales Bildsignal (DIS) ab und führt das digitale Bildsignal dem Bildanalysesystem 2 zu. Bei einer 
alternativen Ausführungsform ist der Röntgendetektor ein Röntgenmatrixsensor, der aus dem Röntgenbild ein 
digitales Signal ableitet. Bei dieser Ausführungsform werden eine digitale Verstärkungseinstellungseinrichtung 
und eine digitale Weißkompressionseinheit verwendet, um das digitale Bildsignal zu bilden, das dem Bildana-
lysesystem zugeführt wird.

[0027] Das Bildanalysesystem 2 umfasst eine Bildverarbeitungseinheit 3. Die Bildverarbeitungseinheit 3 ist 
ein rekursives zeitliches Filter 50, das Rauschen in dem digitalen Bildsignal verringert. Das rekursive zeitliche 
Filter 50 filtert das digitale Bildsignal, in dem der Rauschpegel verringert wird, während die Bildinformation des 
digitalen Bildsignals in geeigneter Weise beibehalten wird. Das gefilterte Bildsignal (FIS) wird einer Pufferein-
heit 44 zugeführt, um das gefilterte Bildsignal für eine weitere Verarbeitung oder zum Ausdrucken als Paper-
kopie zugeführt. Das gefilterte Bildsignal (FIS) wird auch einem Digital/Analog-Umsetzer 42 zugeführt, der ein 
analoges gefiltertes Signal (aFIS) ableitet, das einem Monitor 43 zugeführt wird. Die Bildinformation des Rönt-
genbildes wird auf dem Monitor wiedergegeben.

[0028] Das Bildanalysesystem 2 enthält die Bewegungsdetektionseinheit 4 und die Rauschdetektionseinheit 
5, die die Menge an Bewegung bzw. Rauschen in dem digitalen Bildsignal (DIS) ableiten. Die Bewegungsde-
tektionseinheit 4 und die Rauschdetektionseinheit 5 steuern das zeitliche rekursive Filter; speziell wird das zeit-
liche rekursive Filter durch die Bewegungsdetektionseinheit und die Rauschdetektionseinheit 5 über eine 
Funktionseinheit 51 gesteuert, wie im Folgenden ausgeführt werden soll. Weiterhin leitet das Bildanalysesys-
tem 2 das Dosisregel Signal ab, das zum Steuern eines Hochspannungsgenerators 50 für die Röntgenquelle 
1 verwendet wird.

[0029] Das digitale Bildsignal DIS wird dem zeitlichen rekursiven Filter 50 zugeführt. Die Signalamplituden Ui

des derzeitigen digitalen Bildsignals DIS werden mit den Signalamplituden des digitalen Bildsignals eines frü-
heren Bildes oder mit anderen Worten des Bildes zu einem früheren Zeitpunkt, Yi-1, kombiniert, gemäß 

Yi(x) = Yi-1(x) + Ki(x)[Ui(x) – Yi-1(x)], (1)

wobei x die Position in dem Bild angibt und Ki ein Filterungskoeffizient ist. Die Indizes i-1 und i bezeichnen die 
aufeinander folgenden Zeitpunkte. Die Bewegungsdetektionseinheit 4 leitet die Menge an Bewegung in dem 
Bild aus den Signalpegeln des digitalen Bildsignals bei aufeinander folgenden Zeitpunkten ab. Die Bewe-
gungsdetektionseinheit berechnet die Differenz di(x) = Ui(x) – Yi-1(x). Das digitale Bildsignal wird auch der 
Rauschdetektionseinheit zugeführt. Insbesondere ist die Rauschdetektionseinheit 5 ausgebildet, um statisti-
sche Varianzen und Standardabweichungen zu berechnen. Die Rauschdetektionseinheit 5 berechnet insbe-
sondere die Varianzen der Signalpegel des digitalen Bildsignals und des gefilterten digitalen Bildsignals, d. h. 
die Rauschdetektionseinheit 5 berechnet 

u (x) ≡ Var Ui(x),

σ (x) ≡ Var Yi(x) (2)

und die Varianz der Differenz s (x) ≡ Vardi(x) = σ (x) + u (x). Die Varianz u (x) wird durch die Rauschdetekti-
onseinheit aus der Röntgenintensität bei jeweiligen Positionen in dem Röntgenbild berechnet, wobei die Über-
tragungscharakteristik der Bildverstärkerfernsehkette und die Einstellung der Weißkompressionsschaltung 
verwendet werden. Die Varianz der früheren gefilterten digitalen Bildsignals σi-1(x) repräsentiert den Rausch-
pegel des früheren gefilterten Bildes. Diese Varianz σi-1(x) ist durch die Funktionseinheit bei der vorherigen Ite-
ration gemäß der Formel (3) weiter unten berechnet worden. Es zeigt sich, dass u (x) umgekehrt proportional 
zur Röntgendosis ist, die zum Bilden des Röntgenbildes verwendet worden ist. Daher ist es sinnvoll zu schrei-
ben 
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wobei die Funktion g die Intensitätsabhängigkeit des Rauschens aufgrund der Poisson-Natur repräsentiert, 
wenn das Röntgenquantenrauschen und die Funktion g auch die Modulationsübertragung der Röntgenbildver-
stärkerfernsehkette sowie die Weißkompression repräsentiert. Weiterhin wird für die Berechnung der Varianz 
der Differenz eine statistische Unabhängigkeit des Rauschens in aufeinander folgenden Bildern angenommen.

[0030] Eine funktionelle Einheit 51 berechnet die Bewegungsgröße aus der Different und ihrer Varianz, d. h.

wobei u eine stetig abnehmende Funktion ist. Insbesondere hat die Funktion u eine allmähliche Schwelle. Das 
bedeutet, dass für hohe Werte, d. h. oberhalb einer gewissen zuvor eingestellten oberen Grenze ihres Argu-
ments, die Funktion einen zuvor eingestellten Maximalwert hat und für niedrige Werte, d. h. unterhalb einer 
gewissen voreingestellten unteren Grenze ihres Arguments, die Funktion u einen zuvor eingestellten Minimal-
wert hat. Zwischen der unteren Grenze und der oberen Grenze nimmt die Funktion u allmählich vom Minimal-
wert zum Maximalwert zu. Vorzugsweise umfasst die Funktionseinheit 51 einen Nachschlagetabelle, in der die 
Funktion u eine Form einer Tabelle gespeichert ist, die Werte von ai(x) an Eingangswerte von di(x) und si(x) 
zuweist. Weiterhin berechnet die Funktionseinheit 51 den Filterkoeffizienten: 

[0031] Die (lokalen) Filterkoeffizienten Ki(x) werden zum Steuern des zeitlichen rekursiven Filters verwendet. 
Insbesondere wird eine umso geringere zeitliche rekursive Filterung ausgeführt, je größer die Unterschiede 
zwischen Signalpegeln, d. h. Helligkeitswerten, bei aufeinander folgenden Zeitpunkten sind. Mit anderen Wor-
ten, das Bild bei einem früheren Zeitpunkt wird für die Berechnung des gefilterten Bildsignals umso weniger 
berücksichtigt, je größer die Differenz zwischen den Bildern bei aufeinander folgenden Zeitpunkten ist. Weiter-
hin sei bemerkt, dass die Varianz des derzeitigen gefilterten Bildsignals aus (1) und (2) rekursiv bestimmt wird.

[0032] Somit wird der Rauschpegel des derzeitigen gefilterten Bildes aus dem derzeitigen digitalen Bildsignal 
und dem früheren gefilterten Bildsignal geschätzt. Die Berechnung der Varianz des derzeitigen gefilterten Bil-
des gemäß der Beziehung (4) wird durch die Funktionseinheit 51 ausgeführt. Die Funktionseinheit 51 berech-
net auch eine Rauschgröße v (x), die eine abnehmende Funktion der Varianz σ (x) ist. Besonders genaue Er-
gebnisse für das Dosisregelsignal sind erhalten worden, indem das Verhältnis

verwendet worden ist.

[0033] Die Funktionseinheit 51 führt die berechneten Rausch- und Bewegungsgrößen sowie a und V einer 
Zähleinheit zu, die sowohl als Bewegungszähleinheit als auch als Rauschzähleinheit wirkt. Die Zähleinheit 6
leitet Histogramme der Rauschgröße und der Bewegungsgröße ab. Die Zähleinheit leitet Rausch- und Bewe-
gungsanzeigewerte i bzw. i ab. Die Rausch- und Bewegungsanzeigewerte repräsentieren typischerweise ein 
Gebiet des Röntgenbildes, das einerseits groß genug ist, um diagnostisch relevant zu sein, und andererseits 
von geringster Qualität ist hinsichtlich Rauschen und Bewegung in dem Röntgenbild. Vorzugsweise werden 
die Rausch- und Bewegungsanzeigewerte als Mittelwert des Gebietes in den jeweiligen Histogrammen zwi-
schen dem unteren 5%- und unteren 10%-Perzentil berechnet. Weiterhin ist das Bildanalysesystem 2 mit ei-
nem Rechner 52 versehen, der mit der Zähleinheit 6 gekoppelt ist. Der Berechner leitet das Dosisregelsignal 
DCS aus dem unteren 5%- und unteren 10%-Perzentil der Histogramme ab. Das Dosisregelsignal wird dem 
Hochspannungsgenerator 60 der Röntgenquelle zugeführt. Weiterhin leitet der Berechner 52 ein Kamerasteu-
ersignal CCS ab, das einem Steuereingang des einstellbaren Verstärkers 30 zugeführt wird, um die Verstär-
kung des einstellbaren Verstärkers zu steuern.
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[0034] Das Dosisregelsignal DCS und das Kamerasteuersignal CCS werden so eingestellt, dass die Kame-
raverstärkung umgekehrt proportional zur zukünftigen Dosis ist. Weiterhin, wenn der Bewegungsanzeigewert 
sich von einem Zeitpunkt des Röntgenbildes zum folgenden Zeitpunkt nicht stark ändert (d. h. ai+1 » ai) folgt 
aus (4), dass die zukünftige Dosis mit dem lokalen zukünftigen Wert der Rauschgröße zusammenhängt nach: 

Das Dosisregelsignal DCS wird vorzugsweise so eingestellt, dass in nahezu dem gesamten Röntgenbild, d. h. 
eventuell außer vernachlässigbaren isolierten Teilen, ein zuvor bestimmter Rauschpegel nicht überschritten 
wird, vorausgesetzt, dass die in dem Röntgenbild beim zukünftigen Zeitpunkt auftretende (geschätzte) Bewe-
gung ähnlich, im Vergleich zum derzeitigen Bild, der Bewegung ist, die zwischen dem derzeitigen Röntgenbild 
und dem früheren Röntgenbild aufgetreten ist. Somit wird für ν (x) =  und αi(x) = i die zukünftige Dosis Di+1

so eingestellt, dass ν (x) = T, wobei T eine einstellbare Schwelle angibt, die den akzeptablen Rauschpegel für 
den nachfolgenden Zeitpunkt repräsentiert. Somit wird auf diese Weise die lokale Information, wie sie durch 
die lokalen Werte der Rausch- und Bewegungsgrößen repräsentiert wird, in einer Beziehung zwischen dem 
zukünftigen Dosiswert und der Rauschschwelle T zusammengefasst:

[0035] Diese Beziehung ist faktisch eine quadratische Beziehung für die zukünftige Dosis Di+1, parametrisiert 
durch den Schwellenwert T. Die zukünftige Dosis wird in einfacher Weise aus der Gleichung (6) abgeleitet:

[0036] Daher wird durch Einstellen eines Sollwertes für den zukünftigen Rauschanzeigewert der entspre-
chende zukünftige Dosiswert durch den Rechner 52 durch Berechnung des zukünftigen Dosiswertes Di+1 aus 
der Gleichung (7) berechnet.

Patentansprüche

1.  Röntgenuntersuchungsgerät mit  
– einer Röntgenquelle (1) zum Erzeugen von Röntgenbildern und  
– einem Bildanalysesystem (2)  
– zum lokalen Ableiten von zeitlichen Helligkeitsschwankungen in einem Röntgenbild aus den genannten Rönt-
genbildern und  
– zum Ableiten eines globalen Dosisregelsignals in Abhängigkeit von den genannten Helligkeitsschwankun-
gen, um die Röntgenquelle zu steuern,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– das Bildanalysesystem ausgebildet ist, um  
– eine Verteilung der Werte der genannten Helligkeitsschwankungen in dem genannten Röntgenbild abzuleiten 
und  
– das Dosisregelsignal aus der genannten Verteilung abzuleiten.

2.  Röntgenuntersuchungsgerät nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass  
– ein Bildprozessor ein verarbeitetes Bild aus dem Röntgenbild ableitet,  
– das Bildanalysesystem zum Ableiten der Helligkeitsschwankungen aus dem verarbeiteten Bild ausgebildet 
ist.

3.  Röntgenuntersuchungsgerät nach Anspruch 2,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– das Bildanalysesystem ausgebildet ist, um  
– die Helligkeitsschwankungen aus früheren verarbeiteten Helligkeitswerten des verarbeiteten Bildes und der-
zeitigen Helligkeitswerten des Röntgenbildes abzuleiten.

4.  Röntgenuntersuchungsgerät nach Anspruch 1, 2 oder 3,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– das Bildanalysesystem eine Recheneinheit enthält, um  
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– eine Bewegungsgröße als abnehmende Funktion der Helligkeitsschwankungen zu berechnen, und  
– das Bildanalysesystem eine Bewegungszähleinheit enthält, um  
– die Verteilung von Helligkeitsschwankungen aus der genannten Bewegungsgröße abzuleiten.

5.  Röntgenuntersuchungsgerät nach Anspruch 4,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– die Bewegungszähleinheit zum Ableiten eines Histogramms von Werten der Bewegungsgröße ausgebildet 
ist und  
– die Bildanalyseeinheit einen Bewegungsrechner enthält, um einen Bewegungsanzeigewert aus dem Histo-
gramm mit Werten der Bewegungsgröße abzuleiten, und  
– das Bildanalysesystem zum Ableiten des Dosisregelsignals aus dem Bewegungsanzeigewert ausgebildet ist.

6.  Röntgenuntersuchungsgerät nach Anspruch 4 oder 5,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– die Recheneinheit ausgebildet ist, um  
– einen Rauschpegel von Helligkeitswerten des verarbeiteten Bildes aus einem Rauschpegel von früheren Hel-
ligkeitswerten des verarbeiteten Bildes, der tatsächlichen Einstellung der Röntgenquelle und der Bewegungs-
größe zu berechnen und um  
– eine Rauschgröße als abnehmende Funktion des Rauschpegels von Helligkeitswerten des verarbeiteten Bil-
des zu berechnen, und  
– das Bildanalysesystem eine Rauschzähleinheit enthält, um  
– die Verteilung von Helligkeitsschwankungen aus der genannten Rauschgröße abzuleiten.

7.  Röntgenuntersuchungsgerät nach Anspruch 6,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– die Rauschzähleinheit zum Ableiten eines Histogramms von Werten der Rauschgröße ausgebildet ist und  
– die Bildanalyseeinheit einen Rauschrechner enthält, um einen Rauschanzeigewert aus dem Histogramm von 
Werten der Rauschgröße zu berechnen, und  
– die Bildanalyseeinheit zum Ableiten des Dosisregelsignals aus dem Rauschanzeigewert ausgebildet ist.

8.  Röntgenuntersuchungsgerät nach Anspruch 5,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– der Bewegungsrechner ausgebildet ist, um den Bewegungsanzeigewert aus einem oder mehr unteren Per-
zentilen des Histogramms der Bewegungsgröße abzuleiten.

9.  Röntgenuntersuchungsgerät nach Anspruch 7,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– der Rauschrechner ausgebildet ist, um den Rauschanzeigewert aus einem oder mehr unteren Perzentilen 
des Histogramms der Rauschgröße abzuleiten.

10.  Röntgenuntersuchungsgerät nach Anspruch 9,  
dadurch gekennzeichnet, dass  
– die Bildanalyseeinheit einen Rauschschätzer enthält, zum Ableiten  
– des Rauschpegels von zukünftigen Helligkeitspegeln des verarbeiteten Bildes aus dem Rauschanzeigewert 
und dem Bewegungsanzeigewert und  
– eines zukünftigen Dosiswertes aus dem Rauschpegel der zukünftigen Helligkeitspegel des verarbeiteten Bil-
des, und  
– die Bildanalyseeinheit zum Ableiten des Dosisregelsignals aus dem zukünftigen Dosiswert ausgebildet ist.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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